
Abo-Bestellschein 
Bitte vollständig, gut lesbar in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen und Ihre Unterschrift nicht vergessen.
(Aufgrund der besseren Lesbarkeit der Fließtexte wird im Folgenden auf die Geschlechterunterscheidung verzichtet.)

Persönliche Daten des Vertragspartners / gesetzlichen Vertreters  
(Bei Minderjährigen werden Name, Adresse und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten   
bzw. eines gesetzlichen Vertreters benötigt.)     Telefon (freiwillige Angabe) 

     
Herr  Frau Titel   Name     Vorname

    
          

   
     Geburtsdatum *  Straße/Hausnummer   Adresszusatz    

     
Staat  PLZ   Wohnort     E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe)

Persönliche Daten des Ticketnutzers 
(Nur ausfüllen, wenn Vertragspartner und Ticketnutzer nicht identisch sind!)   
             Telefon (freiwillige Angabe)

     
Herr  Frau Titel   Name     Vorname

    
          

   
     Geburtsdatum *  Straße/Hausnummer   Adresszusatz    

     
Staat  PLZ   Wohnort     E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe)

* Angaben freiwillig bei Bestellung von SchönerMonatTicket NRW, Abo

Geltungsbereich (nicht erforderlich für SchönesJahrTicket NRW und Schöne60Ticket NRW)

von Stadt / Gemeinde:   nach Stadt / Gemeinde: 

über Stadt / Gemeinde:   über Stadt / Gemeinde: 

Anschrift Ihres Verkehrsunternehmens

Bitte immer vollständigen Namen und Adresse des  
Verkehrsunternehmens angeben. Die Anschrift finden  
Sie im Internet unter www.busse-und-bahnen.nrw.de

Es können nur Aufträge mit vollständiger Adresse  
bearbeitet werden.

Ich bestelle folgendes Abo: (Ihr Bestellschein muss bis zum 10. des Vormonats vollständig ausgefüllt dem Verkehrsunternehmen vorliegen.)

A) Angebot B) Wagenklasse C) Vertragsart / Zahlungsweise
  SchönerMonatTicket NRW   1. Klasse   Abonnement
   Übertragbar (gültig in allen Verbundverkehrsmitteln innerhalb     gilt nicht für 

des Geltungsbereichs)    das Azubi-Ticket
 
  SchönerMonatTicket NRW Azubi (2. Klasse)   2. Klasse   Monatlich
  Nicht übertragbar – ab 15 Jahren unbedingt einen Nachweis der      (12-mal im Jahr zum 1. Werktag des Monats,  
  Ausbildungsstätte beilegen (gültig in allen Verbundverkehrsmitteln      per Lastschriftverfahren) 
  innerhalb des Geltungsbereichs)      
        Jährlich 
  SchönesJahrTicket NRW      (per Lastschriftverfahren, gilt nur für das 
  Persönlich (gültig in allen Verbundverkehrsmitteln in NRW)      SchönesJahrTicket NRW)
 
  Schöne60Ticket NRW
  Persönliches, nicht übertragbares Ticket für Personen ab 60 Jahren 
  (gültig in allen Verbundverkehrsmitteln in NRW)

  Geltungsbeginn des Tickets (Tag/Monat/Jahr):         01.     .

wird vom Verkehrsunternehmen ausgefüllt

Vertragsnummer

Tarifgebiete von

Über 

Nach

Relationsnummer

 Vertragsdaten wurden auf Vollständigkeit / Richtigkeit geprüft.

 Kundenkarte, Neuantrag bzw. Abonnement-Änderung wurde vor Ort bearbeitet.

Datum Stempel und Unterschrift Kundenberater
  

 Bei Sendung meines Antrages an das Kompetenzcenter Marketing NRW oder einen Verkehrsverbund / eine Verkehrsgemeinschaft stimme ich der Weitergabe
  meiner Daten an das zuständige Verkehrsunternehmen vor Ort /den Vertriebsdienstleister im Rahmen der Abwicklung meines Antrages zu. Bei fehlender 

Zustimmung wird der vorliegende Antrag nicht bearbeitet.
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Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Hiermit ermächtige ich das Verkehrsunternehmen, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Verkehrs unter-
nehmen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Er stattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

   
IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identifier Code) Gläubiger-Identifikationsnummer (wird  
     vom Verkehrsunternehmen ausgefüllt)

     
Herr  Frau Titel    Name        Vorname

    
          

   
      Geburtsdatum   Straße/Hausnummer      Adresszusatz    

      
Staat  PLZ    Wohnort        E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe)

Bescheinigung für Fahrten im Ausbildungsverkehr
Bestätigung der Anspruchsberechtigung durch die Schule/Ausbildungsstätte bzw. den Träger des sozialen Dienstes 
(nicht erforderlich für schulpflichtige Personen bis einschließlich 14 Jahre)

  Von der Lehranstalt          Von der Ausbildungsstätte          Vom Träger des sozialen Dienstes

wird bestätigt, dass für den oben genannten Ticketnutzer die Voraussetzungen für den Erwerb von Zeitfahrausweisen im Ausbildungsverkehr entsprechend den 
allgemeinen Vorschriften des Aufgabenträgers nach § 11a des ÖPNVG NRW erfüllt sind. Die zutreffende Berechtigung ist gemäß dem unten abgedruckten Auszug 
aus dem NRW-Tarif anzukreuzen:

 3a          3b          3c          3d          3e          3f          3g          3h

Die Anspruchsberechtigung endet zum: (Tag/Monat/Jahr):  01.     .   

  
Straße/Hausnummer       PLZ Wohnort

Datum Stempel und Unterschrift Lehranstalt / Ausbildungsstätte / Träger des sozialen Dienstes
  

Verpflichtungserklärung Kontoinhaber / Vorankündigung Lastschrift
(erforderlich, wenn Vertragspartner und Kontoinhaber nicht identisch)
Ich verpflichte mich gegenüber dem in der Anschrift genannten Verkehrsunternehmen, für alle Forderungen aus diesem Abonnementvertrag neben 
dem Vertragspartner zu haften. Dies gilt für alle Forderungen, die bis zum Widerruf meines Lastschriftmandates entstehen, des Weiteren erkenne 
ich die im NRW-Tarif enthaltenen Regelungen zu Vorankündigung der SEPA-Lastschriften an und bestätige dies mit meiner Unterschrift.

Datum Unterschrift Kontoinhaber (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte/gesetzliche Vertreter)
  

Datenschutz und Abonnentenunterzeichnung
Ihr Vertragsverkehrsunternehmen erhebt, verarbeitet und nutzt die sich aus dem Vertrags ver-
hältnis ergebenden Daten und Informationen zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung (Ausgestaltung 
des Vertragsverhältnisses) gemäß den geltenden Vorschriften zum Datenschutz. Sofern Sie damit 
einverstanden sind, werden die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Daten und Infor-
mationen von Ihrem Vertragsverkehrsunternehmen bzw. dem Kompetenzcenter Marketing NRW 
zu eigenen Werbungen sowie Markt- und Meinungsforschungszwecken verwendet. Hierzu wird 
bereits jetzt ausdrücklich auf das Widerspruchsrecht nach § 28 Abs. 4 Satz 1 Bundes daten schutz-
gesetz (BDSG) verwiesen. Sofern Chipkarten ausgegeben werden, werden nur die für die 

Ticketprüfung erforderlichen personenbezogenen Daten gespeichert (Name, Vorname, Ge- 
 schlecht, Geburtsdatum). Die im Rahmen einer Ticketprüfung oder einer Fahrgastbefragung 
ausgelesenen persönlichen Daten werden nicht gespeichert. Werden Tickets gesperrt (z.B. 
bei Kündigung oder Verlust), werden den Verkehrsunternehmen diese Daten in Form einer 
Sperrliste zur Verfügung gestellt. Die Sperrliste enthält nur die gesperrten Ticketnummern 
und das ausgebende Verkehrs unternehmen. Sonstige, nicht vertragsbezogene Weitergaben 
an Dritte erfolgen ausschließlich unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes.

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten (Ticketart, Geltungsbereich und persönliche Daten) für 
 aktuelle Informationen und Eigenwerbung des Verkehrsunternehmens verwendet werden.    

  Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten (Ticketart, Geltungsbereich und persönliche Daten) für die Markt- 
 und Meinungsforschung des Verkehrsunternehmens bzw. des Kompetenzcenters Marketing NRW genutzt werden.    

Sie können mich dazu folgendermaßen kontaktieren (zusätzlich zum Postweg).

  Telefon          SMS          E-Mail

Die Tarifbestimmungen, die Abonnementbedingungen sowie die Beförderungsbedingungen des NRW-Tarifes finden Sie im Internet 
unter www.busse-und-bahnen.nrw.de/downloadcenter. Ich habe sie zur Kenntnis genommen und akzeptiert.

Auszug aus  
dem NRW-Tarif
(1)  Berechtigt zur Nutzung des 

SchönerMonatTicket NRW 
Azubi im Abo sind:

1.  Kinder ab 6 Jahren zum 
Besuch von Kindergärten

2.  alle schulpflichtigen Personen 
bis einschließlich 14 Jahre

3.  Personen ab 15 Jahren, die zu 
einer der folgenden Gruppen 
gehören

a)  Schüler und Studenten öffent-
licher, staatlich genehmigter 
oder staatlich anerkannter 
privater

  -  allgemeinbildender Schulen
 - berufsbildender Schulen 
 -  Einrichtungen des zweiten 

Bildungsweges
 -  Hochschulen, Akademien 

(mit Ausnahme der 
Verwaltungsakademien, 
Volkshochschulen, 
Landvolkshochschule);

b)  Personen, die private Schulen 
oder sonstige Bildungs einrich-
tungen, die nicht unter Buch-
stabe a fallen, besuchen, sofern 
sie aufgrund des Besuchs die-
ser Schulen oder Bildungs ein-
richtungen von der Berufs-
schul pflicht befreit sind oder 
sofern der Besuch dieser 
Schulen und sonstigen privaten 

Bildungseinrichtungen nach 
dem Berufsbildungsge setz 
förderungsfähig ist;

c)  Personen, die an einer Volks-
hochschule oder einer anderen 
Einrichtung der Weiterbildung 
Kurse zum nachträglichen 
Er werb des Haupt- oder Real-
schulabschlusses besuchen;

d)  Personen, die in einem Berufs-
ausbildungsverhältnis im 
Sinne des Berufsbildungsge-
setzes oder in einem anderen 
Vertragsverhältnis im Sinne 
des § 26 des Berufsbildungsge-
setzes stehen, sowie Per-
sonen, die in einer Einrich-
tung außerhalb der betrieb-

lichen Berufsausbildung im 
Sinne des § 43 Abs. 2 des 
Berufsbildungsgesetzes,  
§ 36 Abs. 2 der Handwerks-
ordnung ausgebildet werden;

e)  Personen, die einen staatlich 
anerkannten Berufsvorbe rei-
tungslehrgang besuchen;

f)  Praktikanten und Volontäre, 
sofern die Ableistung eines 
Praktikums oder Volontariats 
vor, während oder im An schluss 
an eine staatlich geregelte 
Ausbildung oder ein Studium 
an einer Hochschule nach den 
für Ausbildung oder Studium 
geltenden Bestimmungen vor-
gesehen ist;

g)  Beamtenanwärter des ein-
fachen und mittleren Dienstes 
sowie Praktikanten und Per-
sonen, die durch Besuch eines 
Verwaltungslehrgangs die 
Qualifikation für die Zulas sung 
als Beamtenanwärter des ein-
fachen oder mittleren Dienstes 
erst erwerben müssen, sofern 
sie keinen Fahrkostenersatz 
von der Verwaltung erhalten;

h)  Teilnehmer an einem freiwil-
ligen sozialen Jahr oder ver-
gleichbaren sozialen Diensten.

4.  Die Berechtigung zum Erwerb 
von Zeitfahrausweisen des 
Ausbildungsverkehrs hat sich 
der Verkehrsunternehmer vom 

Auszubildenden nachweisen 
zu lassen. In Fällen des 
Absatzes 1 Nr. 3 Buchstaben 
a  bis g geschieht dies durch 
Vorlage einer Bescheinigung 
der Ausbildungsstätte oder 
des Ausbildenden, in Fällen 
des Absatzes 1 Nr. 3 Buch-
stabe h durch Vorlage einer 
Bescheinigung des Trägers 
der jeweiligen sozialen Dienste. 
In der Bescheinigung ist zu 
bestätigen, dass die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Nr. 3 
gegeben sind. Die Bescheini-
gung gilt längstens ein Jahr.

Datum Unterschrift des Vertragspartners (bei Minderjährigen bitte Unterschrift des Erziehungsberechtigten bzw. gesetzlichen Vertreters)
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